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schiffe und Militärflugzeuge 
während eines Besuchsaufent
haltes in einem anderen Staat. 
Auch staatlichen internationalen 
Organisationen und deren Amts
personen wird in unterschied
lichem Mafje E. zuerkannt. Der 
Umfang und die Grenzen der E. 
der verschiedenen Gruppen und 
Arten von bevorrechteten Per
sonen, Vertretungen und Ver
mögenswerten sind unterschied

lich. Sie ergeben sich aus bilate
ralen bzw. multilateralen Ver
trägen und dem Gewohnheits
recht (-* Völkerrecht), werden 
z. T. aber auch durch die jewei
lige innerstaatliche Gesetzgebung 
bestimmt. Die E. findet u. a. in 
den diplomatischen Immunitäten 
(—> Immunität) und Privilegien 
ihren Ausdruck.
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